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Allgemeines
Die nachfolgend aufgefuhrten allgemeinen VerkauFs- und
Zahlungsbedingungen (AVZ( gelten tür alle Holzuerkäule in der Säge- und
Holzindustrie Baden-Württemberg au Unternehmer im Sinne des § t4 BGB
in laufender und kunftiger Geuchüftsverbindung.

2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kaufers gellen nor, uuweit der
Verkäufer ihnen schriftlich zugestimmt hal.

3. Vereinbarungen mit Beauftragten sind nur gültig, soweit diese schriftlich
bestätigt werden.

d. Der Verkäufer ist berechtigt, firmen- und per500enbezogene Daten des
Käufers zu speichern und zu verarbeiten.

It. Verkaulsbedingungen
1. Der Verkäufer ist an Angebote vorderen Annahme nicht gebunden.
2. Den Verkaufspreisen ist die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

Verpackung und Transportkosten sind nicht in ihnen enthallen.
3. Zahlungen sind trei Zuhlstelle des Verkäufers zu leisten.

III. Lieferung und Gefuhräbergang
1. Für die Lieferung des Verkäufers ist die Verladestelle Ertüllangsort. Bei

Anlieferung trägt der Kauter die Gefahr. Bei geänderter Anweisung trägt der
Käufer die zusätzlichen Kosten.

2. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen
and unter der Voraussetzung einer mit schwerem Lautzug befahrbaren
Anfuhrutrage. Verlässt das Lieferfuhrzeug ast Weisung des Kaufers die
befahrbare Antuhrstraße, so halter dieser für daraus entstehende Schäden.
Das Abladen hut unverzüglich und vachgemaß durch den Käufer zu
erfolgen. Wartezeiten, die vom Käufer zu vertreten sind, werden diesem
berechnel.

3. Die Einhaltung nan Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang
uämflicher vom Käufer zu lintemden Unterlagen, erfurderlicf'an
Genehmigungen and Freiguben, insbesondere von Plänen, sowie die
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen
Verpflichtungen durch den Käufer voraus. Werden diese Voraussetzungen
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt
nicht, wenn der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hut.

4. Die Nichteinhaltung nec Lielerungstermienn and Lieferungsfrislen
berechtigt den Käufer zur Geftendmachueg der ihm zustehenden Rechte
erst nach Bestimmung einer angemessenen Nachfrist eon wenigstens acht
Werktagen.

5. tut die Nichteinhaltung der Termine oder Fristen auf höhere Gewalt, z. B.
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z, B. Streik,
Aussperrung, Verkehrsstörungen zurückzuführen, verlängern sich die
Fristen angemessen.

6. Kommt der Verkäufer in Verzug. kann der Käuter - sofern er glaubhaft
macht, dass ihm hieraus ein Schaden entslunden ist - eine Entschudigung
für jede vollendete Wvche des Verzagen von je 13,5%, insgesamt jedoch
höchstens 5% den Preises für den Teil der Liefewngen verlangen, der
wegen des Verzagen nicht in Zweckdienlichen Betrieb genommen werden
konnte.

7. Sowohl Schadensersutzunsprücha des Käufers wegen Verzogerung der
Lieferung als auch Schudensersatzansprüche statt der Leistung. die über
die in Nr.6 genannten Grenzen hinausgehen, sind in alten Fallen
nerzägerter Lieferung, auch nach Ablauf eiuer dem Verkäufer etwa
gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gill nicht, soweit in

Fällen des Vorsutzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung
wesentlicher Vnrtragsptlichten oder wegen der Verletzung den Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird,

8. Vom Vertrug kann der Käufer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
nur zurücktreten. soweit die Verzögerung der Lieferung vom Verkuuter zu
ueeretee ist. Eine Andemung der Beweisfust zum Nachleil des Kaufers ist
mil den norslehenden Regelungen nicht verbunden.

9. Der Käufer ist uerpflichtef, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer
angemessenen Frist zu erkfbren, ob er wegen der Verzögerung der
Lieferang vom Vertrag zurucktrie Oder ant der Lieferung besfehl,

IO,Werden Versand vder Zustellung auf Wunsch des Käufers um mehr ab
einen Monat nach Anzeige der Versunäbereitschuft uerzbgert. kann dem
Käufer fur jeden angetungenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des
Preises der Gegenstände dar Lieferungen, hüchstens jedoch invgesamt
5%, berechnet werden. Der Nachweis häherer oder niedrigerer
Lugerkosten bleibt den Vnrtrugspaneiun unbenommen.

1Dm Käufer ist verpflichtet, Teillieferungen in zamutbarere Umfang
abzunehmen. Der Käufer darf die Abnahme nickt wegen unerheblicher
Mängel verweignrn.

IV. ZahlungsbedIngungen
1. Die Rechnung wird über jede Sendung gesondert unter dew Datum dgs

Versundtages der Ware erteill. Dies gilt auch für nereinburte
Teillieferungen. Vereinbarte Zahlungsfristen beginnen mit diesem Tage zu
lauten.

2. Geleistete Anzahlungen bei Abschlüssen werden, wenn nichts anderes
vereinbart, auf die einzelnen Teillieterungen unteilig verrechnet.

3. Ist bei laufender Geschäftsverbindung kein besonderes Zahlunguziel zur
Ubung geworden oder vereinburt, so ist der Kaufpreis euch Wahl den
Käufers entweder innerhalb von td Tagen mit 2% Skvntv oder innerhalb
30 Tagen ohne Abzug zu zahlen.

4. Skontoguwährung hut zar Voraussetzung, dass das Konto des Käufern
sonst keine fälligen Rechnangsbnträge aufweist. Skontierfähig ist nur der
reine Warenwert einschließlich Mehrwertsteuer ohne Frucht und
Verpackung.

5. Rechnungureguliemung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahtungshulber
und bedarf der Zustimmung des Verkäufers; Disbont, Wechselspesen and
Kosten trägt der Käufer, sofern nichts anderes vereinbad ist.

6. Rüchwechsel werden grundsätzlich nicht ausgestellt. Sollte dies
ausnahmsweise in Einzelfällen geschehen, die jedoch ausdrücklich
oereiebart sein müssen, so trig eine befreiende Leistung erst dunn ein,
wenn der Verkäufer den Kaufpreis erhäll und gleichzeitig keine weiteren
Verbindlichkeiten mehr bestehen,

7. Bei Zahlungsverzug, Scheck- oder Wechselprotent ist der Verkäufer
berechligt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen, alle
often stehenden Recftnungnbeträge sofort fällig zu stellen und gegen
Rückgabe zuhfungshulber hereingenommener Wechsel Barzahlung oder
Sicherheitnleistang zu oerlangen.

8. Die Aufrechnung ann Gegenturderungen ist nur inseweit zuldusig, als es
sich um unbestrinene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt.

V. Gewährleistung und Haftung
t. Holz ist ein Nutarstoft. seine naturgegebenen Eigenschaften,

Abweichungen and Merkmale sind daher stets zu beachten, insbesondere
hut der Käufer seine bielaginchen, physikalischen und chemischen
Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücknicktigen.
Gegebenenfalls hater fachgerechtnn Rat einzuholen,

2. Offensichtliche Mängel (im Sinne der § 434, 435 6GB insbesondere also
auch Fulschlieterung Oder die Lieferung einer zu geringen Menge( sind in
jedem Falle unverzüglich, spätestens innerhalb yen 14 Kulendertagee vom
Eingungstug der Ware beim Käufer schriftlich zu rügen. Die Rügefrist
verringert sich jedoch bei Verfärbung aut 7 Kulendertage, es sei denn, es
war Lieferung trockener Ware vereinbart.

3. Nicht offensichtliche, auch bei eder nach dem Verarbeitung erbennbar
werdende Mängel (im Sinne dem § 434, 435 6GB insbesondere also auch
Fulschlieferung oder Lieferung einer zu geringen Menge( sind unverzüglich
nach ihrer Entdeckung, spätestens innerhalb nov 14 Kulendertagen zu
rügen. Dien gilt nicht für Rund- und Schnittholz. Hier ml eine Mängelrüge
auch bei verdeckten Mängeln nur innerhalb non 14 Kalendertagen and bei
Verfärbungen innerhalb von 7 Kalendertugen nach Ubergabe der Ware
möglich. Die Uetersuchungsptlichten nach § 377 HOB bleiben bestehen.

4. Bei Mangelrügen dürfen Zahlungen des Kauters in einem Umfang zurückgehatten
werden, die in einem ungemesnenen Verhältnis zu den aufgetretenen
Sachmangeln stehen, Der Käufer kann Zahlungen nur zuruchhalten, wenn nine
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel
bestehen kann. Erfolgte die Mangelrügn zu Unrecht, ist der Verkäufer berechtigt,
die ihm entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.

5. Erfolgt Abnahme durch den Käufer oder seinen Beauftrugfen, sind spatere
Beanstandungen ausgeschlossen.

6. Bei Scheioholz werden die in den Tegernseer Gnbrüuchen festgelegten Maße
verrechnet, soweit keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wird.

7. Rundhofz wird, newell nicht anders vereinbart, in Festmetern (Fm( abgerechnet.
Das Volumen (Fm( wird am Linfedag mit den tatsächlich vorhandenen Maßen
ermiltell.

8. Die Ubernahme einer Garantie für das Vorhandensein von Eigenschaften ist nur
dann gegeben, wenn diese ausdrücklich übernommen wurde. Eine Bezugnahme
auf DIN-Nonnen beinhaltet grundsälzlich nur die Normgerechtigkeit des
Erzeugnisses und begründet keine Garantie.

9. Für Suchmangel im Sinne des § d34 6GB. insbesondere also auch bei
Falschlieferung oder Lieferung einer zu geringen Menge. hattet der Verkäufer win
InIgt:
a. im Zeilpunkt des Getuhmäbemgangs mangelbehaffete Kautsechen sind nach

Wahl des Verkäufers unentgeltlich nuchzubessern. neu zu liefern oder neu zu
erbringen.

b. Zunächst ist dem Verkäufer Gelegenheit zu,' Nacherfüllung innerhalb
angemessener Frisl zu gewähren. Din Vorschriften aber die Rückubwicklung
in der Lieferkefte ( 476,479 BGB( bleiben hiemnan unberührt.

C. Schlugt die Nucherfüllung fehl. kann der Käufer - unbeschadet etwaigem
Scöadensersufzansprüchn uom Vertrag zurücktrefen oder den Kaufpreis
mindern.

4. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
nereinbarten Beschaffenheit ader oereinbarten Liefermenge. bei nur
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. bei natürlicher Abnutzung
oder Schäden. die nach dem Gefakrübergung infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung. ungeeigneter
Betriebsmittel, mangelhafter 6uuarbeitee, ungeeigneten Buugrundes oder die
aufgrund besonderer uußemer Einflüsse entstehen, die nach dem Veerug nicht
vorausgesetzt sind. Werden vom Küster eder non Drigen unsachgemäß
Andemuegen oder Instandsetzungsumbeiten vorgenommen, so bestehen für
diese und die daraus entstehenden Feigen ebenfalls keine Mängelansprüche.

a. Ansprüche des Käufern wegen der zum Zweck der Nacherfullung
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transpert-, Wege-, Arbeits- und
Materiulkosten, sind ausgeschlossen. soweit die Aufwendungen nich erhöhen.
weil der Gegenstand der Lieferung nachfrüglich an einen anderen Ort als die
Niederlassung des Käufers verbracht worden ist. es sei denn, die Verbringung
entspricht seinem bestimmaogsgemaßen Gebrauch.
Ruckgri0sansprüche des Käufers gegen den Verkäufer gemäß § 478 6GB
(Rückgriff des Unternehmnrsf bestehen nur insoweit. als der Künter mit
seinem Abnehmer keine aber die gesetzlichen Mängelansprüche
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen huf, Für den Umfang des
Räckgriffsannprucks den Käufers gegen den Verkäufer gemäß § 478
Abs. 2 6GB gilt Abvatz d( enlsprechend.

g. Die Ansprüche des Käufers wegen Suchmangebn verjähren in einem Jahr,
Dies gilt nicht, suweit das Geselz gemäß § 438 Abs. t Nr. 2 (Bauwerke und
Sachen für Baawerke(, 479 Abu. t (Ruckgriffsunspmach( und 634a Abs. t Nr. 2
(Baumüngel( BGB fängeme Fristen verschreibt sowie in Fällen der Verletzung
des Lebeno, des Körpers oder der Gesuodheif, bei einer vorsätzlichen oder
grob fuhrlässigen Pflichtverletzung den Verkäufers, bei der Verletzung
weseellicher Vedrugspflichten und bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels. Die geuetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und
Neubeginn dem Fristen bleiben unberührt.

h. Für Schadanseroafzunvprüche und Aafweedungsersatzanuprüche gilt im
Ubrigee Nm. t3.

i. Weilergehende oder andere als die in diesem Abschnin V. geregelten
Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer and dessen Erfüllusgngehiffen
wegen eines Sachmangels sind ausgnschfessen. -

to.Weinf die Kuatsache Rechtsmängnl auf. gelten die Bestimmungen dieses
Abschnittes V. entsprechend. Insbesondere sind weitergehende ader andere als
die in Abschnitt V. geregeltes Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer und
dossee Erfallangsgehilfen wegen eines Rechtsmuegels ausgeschlossen.
Soweit die Lieferung unmoglich ist, ist dem Küster berechtigt, Schadensemutz zu
verlangen. as sei denn. dass der Verkäufer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten
hal. Jedech beschmankt sich dem Schadensemsutzuenpruch den Käufers auf tOW
des Wenes desjenigen Teils der Lieterung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in
zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann, Dies Beschränkung gilt nicht.
soweit in Fällen den Vorsatzes, dem groben Fuhrlössigkeil, dem Verlefzueg
wesentlicher Veeragspflichteo oder wegen der Verlelzung des Lebens. des
Körpers oder dem Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Andemung dem
Beweisbast zum Nachfeil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des
Kauters zum RucktriO oem Vertrag bleibt unberührt

t2.50temn unvomhorsehbare Ereignisse wie hdhere Gewalt. Mobilmachung, Köeg,
Aufruhr, oder ähnliche Ereignisse. z.B. Streik, Aussperrung, Verhehrsstürungen
die wirtschahliche Bedeutung Oder den Inhalt der Lieferung erheblich veröndemn
oder auf den Betrieb des Verkäufers erheblich einwirken. witd dem Veerag enter
Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies
wirtschaftlich nicht zumutbar ist, steht dem Käufer das Recht zu, cam Vedrug
zumuckzutreten. Will er non diesem Rücktmieurecht Gebrauch machen. so hut er
dies nach Erkenntnis dem Tragweite des Ereignisses unoerzüglich dem Verkäufer
mitzuteilen und zwar auch dann. wenn zunächst mit dem Käuter eine
Verlangemuog der Lieferzeit nereinban war.

t3.Schudens- und Aafwenduegsemsatzannprüche des Käufers (im Folgenden:
Schudensersutzunsprache(, gleich aus welchem Rechlsgrund, insbesondere
wegen Verletgung von Pflichten aus dem Schuldnerhältnis und aus unerlaubter
Handlung. sind ausgeschlossen. Dies gilt mehl, soweil zwingend gehaftet wird.
z.B. nach dem Predukthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsafzes, der groben
Fuhmlässigkeil, wegen Verfefzung wesenflichem Vertragspflichten oder wegen dem
Verletzung des Lebens, des Korpems oder der Gesundheit. Der
Schadensemnutzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
ledoch auf den nertragstypischen, vomheruehbamen Schaden begrenzt, soweit
nicht Vornatz oder grobe Fahmlansigkeil onmtiegt oder wegen der Verletzung des
Lebens. des Körpers eder dem Gesundheit gehaftet wird. Der
Aufwendungsemsutzanspruch ist der Höhe nach auf das dreituche des
Kaufpreises beschmänht. soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrfässigkeit uomliegl
oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertma9spllichten, des Lebens, des
Kümpers oder dem Gesundheit gehaftet wird. Eine Andenmng der Beweisbusl zum
Nachteil des Kaafers ist mit den verstehenden Regelungen nicht verbanden.
Soweit dem Kuuter nach diesen Bestimmungen Schadensersatz- oder
Aulwendungsersutzanspmüche zustehen, verjähren diese in einem Jahr. Dies gilt
eicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. I Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für
Buuwemke( und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumävgel( 6GB längere Fristen vorschreibt
sowie in Fällen der Verlelzung des Lebens, des Körpers oder dem Gesundheit, bei
einer vorsätzlichen eder grob fahrlüssigen Pflichfeerlelzang des Verkäufern, bei
dem Verletzung wesentlicher Vedmagspflichten und bei arglisägem Verschweigen
einen Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablauthemmung, Hemmung
und Neubeginn der Frislen bleiben unberuhd, Bei Schadensersatzanuprüchen
nach dem Prodaktkaftungsgesefz gelten die gesetzlichen
VemjhhruvgsvorschöEen.

VI. ffigenluresnorbehalt
t. Die gelietedn Ware beleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreiseo und Tilgung allem

aus dem Geschäftsverbindung besleheeden' Forderungen und der im
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als
Vombehulfswame Eigentum des Verkäufers, Die Einstellung einzelner Forderungen
in eine laufende Rechnung ader die Saldoziehung und deren Anerkennung heben
den Eigeelumseemhehult nicht auf. Wird im Zusammenhang mit dem Bezahlung
des Kaafpmeises darch den Käufer eine weckselmälfige Haftung den Verkäufers
begründet, so erlischt der Eigentamsverbehall nicht oem Emnlbsung des Wechseln
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durch den Käufer als Bezogenem. Bei Zahlungsverzug des Käufers isl
der Verkäufer zar Rücknahme der Verbehaltsware nach Mahnung
berechligl und der Käufer zum Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme
bzw. der Geltendmachung den Eigeetumuvombnhalles oder der Pfändung
des Liefergegensfuedes durch den Vemhäatem liegt kein RücktmiO vom
Vedrag, es sei denn, der Verkaufer hätte dies ausdrücklich erklärt. Dem
Verkäufer ist nach vorherigem Androhung berechtigt. din
zurückgenommene Vombnhaltswame zu verwerten und sich unter
Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus deren Erlös zu befändigne.

2. Dem Käufer mol es gestattet, die Vorhnhaltsware zu verarbeiten.
umzubilden eder mit anderen Gegpnständen zu verbinden. Die
Vemarbeitang, Umbildung oder Verbindung erfolgt für den Verkäufer. Dem
Käufer verwahrt die neue Suche für den Verkaufer mit der Sorgtalt eines
ordentlichen Kautmannes, Die verarbeitete. umgebildete oder
nerbundene Sache gilt als Vombehaltuwame, Bei Verarbeitung zusammen
mif nicht dem Verkäufer gehomender Wate erwirbt dem Vemkäafem
Milemgentam an dem neuen Sache, nach dem Verhältnis des Wertes dem
Verbehaltswame zu der anderen Ware zum Zeit der Verarbeitung. Wird
Vorbohallsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß
% 947, 948 des Bürgerlichen Geoelzbuckes verbunden, vermischt oder
nermengt, ne wird dem Verkäufer Miteigentümer entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Kaufer durch Verbindung,
Vermischung oder Vemmengung Allemneigentum, so überträgt em schon
lntzt an den Verkäufer Miteigentum such dem Verhältnis den Wertes der
Vorbehaltuware zu dem anderen Ware zum Zeit der Verbindung.
Vermischung oder Vemmengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im
Eigentum Oder Miteigentum des Verkäufers stehende Suche, die
ebenfalls als Verbehaltsware im Sinne dem nachfolgenden Bestimmungen
gilt, unentgeltlich zu verwahres,

3. Wird Verbehaltswame vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem
Verküufer gehörender Ware veräußert, so tög der Käufer schon jetzt die
aus dem Wemtemeräub3emung evfsfehenden Forderungen in Höhe des
Wertes der Vombnhaltswure mit allen Nebenrechten und Rung oom dem
Rest - einschließlich etwaigem Saldoferdemungen - uichemungshalber ab;
der Verkäufer nimmt die Abtmetang an. Wenn die weiterveräußeen
Vumbnhultswame im Miteigentum des Verkäufers steht. so erstreckt sich
die Abtretung dar Forderungen auf den Betrag. dem dem Aoteilswert des
Verkäufers um Miteigentum entsprichf. Abs. t Salz 2 gilt entsprechend
für den nerfängeden Eigeetumsvombehalt; die Vorausabtretung gemäß
Abo. 3 Satz I und 3 ervtreckt sich auch auf die Saldoforderung.

4. Wird Vombehaltsware als wesenftichem Bevtandteil in das Grundstück
eines Dötten eingebaut. ne trill der Käufer schon jetzt die gegen den
tzögen Oder den, den en angeht, enlutekendee Forderungen auf
Vergütung in Höhe den Wertes der Vombehalfsware mit allen
Nebenmechten einschließlich nines solchen auf Einräumung einem
Sichemungshypothek mit Rang uom dem Rost ab; der Verkäufer nimmt die
Abtretuag an. Nm. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

5. Wird Vombuhaltuwure vom Käufer als wesentlichem Bestandteil in das
Grundstück das Käufers eingebaut, so tött der Käufer schon jetzt die aus
der gewembsmäffigen Vemaußerung deu Grundulückes Oder non
Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der
Vorbehaltswume mit allen Nebenrechten und mit Rang nor dem Rest ab;
dem Verkäufer nimmt die Abtretang an. Abu. 3 Satz 2 und 3 gelten
entsprechend.

6. Der Käufer ist zur Weiterueraußewng, zum Veiwendueg oder zum Einbau
der Vomhehattsware nur im üblichev ordouvgsgemäßen Geschöftsgang
and nur mml der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die
Forderungen im Sinne von Abs. 3, 4 und ft auf den Verkäufer futsächlich
übergehen. Zu andereo Verfägungen über die Vorbehalfswame.
insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung. ist dem Käufer
nicht berechtigt.

7. Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einzmehung der abgetretenen
Forderungen aus dem Weitemerüaßerung befugt, gem Vorliegen eines
wichtigen Grundes, insbesondere bem Zahlungsverzug.
Zahlungseinslellung, Erütfnang eines lnsolvenznerfuhrens,
mhechselpmolest Oder wenn vergleichbare begründete Anhallnpankle
vorliegen. die eine Zuhlungsunfähigked des Khuters nahe legen, mol der
Verkäufer berechtigt. die Einziehungsbefagnis des Käufers zu widerrufen,
Außerdem kann der Verkäufer nach norheögem Androhung der
Offenlegung dem Sicherungsubtretung bzw. dem Verweeueg der
abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist
die Sichemangsablmetung often legen, die abgetretenen Forderungen
oerwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den
Käufer gegenüber dem Abnehmer des Käufers verlangen.

g, Uber Zwaogsvollstreckungsmußnahmen OriOem in die Vombnhaltswame
oder in die abgetrnfonen Forderungen huf dem Käufer den Verkäufer
unoemzüglich unter Ubergabe dem für doe Widerspruch notwendigen
Unterlegen zu unterrichten.

9. MII Zuhlungsninslellueg, Beanfragung oder Emüffeung des Konkurses
eineu geöchtlichnn oder außergemichtlichen Vergleichseerfahrens
erlöschen das Recht zum Weitewemäußerung, zur Verwendung oder zum
Einbau der Vombehaltswame and din Ermächtigung zum Einzug der
obgetfetenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechnelprotest
erlischt die Emnzugsermüchfigung ebenfalls.

tg.Ubemstemgt dem Wed der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen um
mehr als 20%, sO nt der Verkäufer insoweit zor Rückübertrugang oder
Freigabe noch seinem Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des
Vembaufems aus dem Geschäftsverbindung gehen das Eigenlum ao der
Vembehaltuwame uad die ubgetmetneen Forderungen an den Käufer über.

VII. Bauleistungen
Ubernimmt dem Verkaulem anch den Einbau. die Verlegung oder die Montage
von Bauelementen, so ist die Verdingungsordnang für Bauleistungeo (VOB(.
and zwar die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung non
Bauleistungen (VOB, Teil B( und die Allgemeinen Technischen Vorschriften
für Bauleistungen (VOB, Teil C(, Bnntundfeil aller Angebote und Verträge
über solche Bauleistungen.

VIII. Ertüllungsort, Gerichtsstand, Recht
t. Erfällangserf für die Lieferungen und Zahlangen den Kaufpreisnu sowie

für die sonstigen Leistungen des Käufers ist stets der 00 der
gewerblichen Niederlassung des Verkäufers,

2. Alleiniger Gerichtsstand vt, wenn dem Käufer Kuatmane ist, bei allen aus
dem Vertmagsvemhälfnis unminelbur oder mienlbem sich ergebenden
Stmeitigkeden dem Sitz den Verkäufers. Dem Verkäufer ist jedoch auch
berechfigt, am Sitz des Käufers zu klagen.

3. Für die Rechtubeziehungen im Zusammenhang mii diesem Vertrug gilt
deutsches materielles Recht aster Ausschluss des Ubemeinkommens der
Vereinten Nalionen über Verträge über den internationalen Wamenkauf
(CISG(.

IX. Ungültigkell und Teilunwirksamkeit
f. Sohlen eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVZ ganz oder teilweise

unwirksam seie, so wird die Gülhgkeit der übögen Bestimmungen hiervon
nicht bemühe. Das gilt nicht, wenn don Feslhultee an dem Vertrag eine
unzumutbare Häde für eine Partei darstellen würde,

2. Im Falle einer Unwimhsamkeil oder Teilunwirksamkeit einer Bestimmung
sind die Vertragnpaneien oempflmchlef, eine umgehende bmsalzmegebang zu
treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebemn der weggefallenen 10nov01 am
nächsten kommt.


